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Große Kreisstadt Selb 
 

 

Beschlussvorlage 
604/154/2024 

Sachgebiet 

604 - Bauordnung 

Berichterstatter 

Herr Oertel 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bauausschuss 07.02.2024 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Errichtung eines Einfamilienwohnhauses im Gerhart-Hauptmann-Weg 6 
 
Anlagen: 

Lageplan Errichtung eines Einfamilienwohnhauses im Gerhart-Hauptmann-Weg 6 

 
VORTRAG: 

 
Die Antragsteller planen auf dem oben genannten Grundstück die Errichtung eines Einfamilienwohn-
hauses. 
 
Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans Nr. 140 der Stadt Selb 
und ist nach § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch -BauGB- zu beurteilen. 

Der Bebauungsplan gibt für den betroffenen Bereich eine Dachneigung von 55° vor. Im Widerspruch 
hierzu ist eine Dachneigung von 25° geplant. 

Städtebaulich ist die Abweichung vertretbar und auch unter Würdigung der nachbarlichen Interessen 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar. Damit sind die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 
31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB gegeben. 

 
 

ANTRAG: 
 
Die Befreiung nach § 31 Abs. 2 -BauGB- hinsichtlich der abweichenden Dachneigung des Einfamilien-
hauses wird gewährt. 
 
Dem Bauvorhaben wird unter der Bedingung der positiven bauordnungsrechtlichen Prüfung durch 
die Verwaltung zugestimmt. 
 
Die Baugenehmigung wird in Aussicht gestellt. 
 
 


